
Dienstnehmer 
Darstellung von Dienstnehmern aus der Sicht für die Steirischen Tourismusverbände.

Sachverhalt:
Aus Gründen der Effizienz wird bei einigen Tourismusverbänden die Kooperation mit anderen regionalen Organisationen eingegangen.

Dabei wir eine Zusammenarbeit dahingehend angestrebt, dass ein echter Dienstnehmer beim Tourismusverband oder beim Kooperationspartner angestellt wird und die erbrachten Leistungen an den anderen nach Leistungsanfall weiterverrechnet werden.

Es stellt sich nun die Frage, inwieweit eine Anstellung beim Tourismusverband oder beim Kooperationspartner zweckmäßiger erscheint?

Behandlung Dienstnehmer bei Tourismusverband:

Grundsätzlich hat ein Tourismusverband als Arbeitgeber die gleichen Sozialabgaben zu entrichten wie andere Arbeitgeber, eine Ausnahme besteht jedoch bei der Kommunalsteuer. 
Kommunalsteuer

Steuergegenstand der Kommunalsteuer sind die Entgelte, die jeweils in einem Kalendermonat an die Dienstnehmer einer im Inland gelegenen Betriebsstätte des Unternehmers gewährt werden.

Steuerpflicht besteht daher im Rahmen der echten und fiktiven Betriebe gewerblicher Art, nicht hingegen im nichtunternehmerischen Bereich. Voraussetzung der Kommunalsteuerpflicht von Tourismusverbänden ist somit wiederum, dass sie Tätigkeiten entfalten, die als Betriebe gewerblicher Art anzusehen sind. Dabei deckt sich der Unternehmerbereich des KommStG weitgehend mit dem des Umsatzsteuergesetzes. Die Kriterien des Betriebes gewerblicher Art sind hiebei dieselben wie im Körperschaftsteuerecht bzw. Umsatzsteuerrecht. 
Keine Rolle spielen dabei Umsatzsteuerbefreiungen. Somit wäre auch Kommunalsteuerpflicht gegeben, wenn der Tourismusverband als Kleinunternehmer Umsätze von nicht mehr als € 30.000 mit seinen Betrieben gewerblicher Art pro Jahr erzielt.

Sind Dienstnehmer teils im Unternehmensbereich des Tourismusverbandes, teils im außerunternehmerischen Bereich tätig, ist Steuerpflicht nur insoweit gegeben, als die Arbeitslöhne (Gestellungsentgelte) mit der Tätigkeit im unternehmerischen Bereich zusammenhängen. Sind daher bei einem Tourismusverband einzelne Arbeitnehmer teils im Bereiche eines Betriebes gewerblicher Art tätig, teils mit anderen Agenden betraut, muss der Arbeitslohn nach einem objektiven Schlüssel (in der Regel zeitlicher Einsatz) auf diese Tätigkeiten aufgeteilt werden.

Sofern nun der Tourismusverband Dienstgeber ist, sind die Leistungen, die für den Kooperationspartner erbracht werden einem Betrieb gewerblicher Art zuzuordnen und besteht für diesen Anteil Kommunalsteuerpflicht. 

Freibetrag: Übersteigt die Bemessungsgrundlage im Kalendermonat nicht € 1.460,-, so werden von ihr € 1.095,- abgezogen. Das bedeutet:

· liegt die Summe der Arbeitslöhne unter € 1.095,- so entfällt die Steuerpflicht. Bei Tätigkeiten im unternehmerischen und nichtunternehmerischen Bereich kommt es nur auf die Höhe der Arbeitslöhne für die im Unternehmen erbrachte Tätigkeit an

· liegt die Summe der Arbeitslöhne zwischen € 1.095,- und € 1.460,-, so ist die Bemessungsgrundlage um € 1.095,- zu kürzen (Freibetrag)

· liegt die Summe der Arbeitslöhne über € 1.460,-, ist die Bemessungsgrundlage in voller Höhe zugrunde zulegen (Freigrenze). 

Der Steuersatz beträgt 3 % der Bemessungsgrundlage. Die Steuerschuld entsteht mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Arbeitslöhne gewährt werden. Die Steuer ist vom Tourismusverband selbst zu berechnen und zum 15. des Folgemonats (Fälligkeitstag) an die Gemeinde zu entrichten. Nach Ablauf des Jahres ist eine Steuererklärung abzugeben.

Umsatzsteuer

Die Leistungen die durch den Dienstnehmer an den Kooperationspartner erbracht werden, erfolgen durch den unternehmerischen Bereich des Tourismusverbandes.
Ob nun Umsatzsteuer in Rechnung gestellt werden muss, hängt davon ab, ob der Tourismusverband Kleinunternehmer ist oder nicht. Sollte der Tourismusverband Kleinunternehmer sein, und durch die erbrachten Leistungen des Dienstnehmers an den Kooperationspartner die Kleinunternehmergrenze von € 30.000 nicht überschreiten, muss keine Umsatzsteuer in Rechnung gestellt werden.

Wird der Tourismusverband bereits zur Umsatzsteuer veranlagt, muss Umsatzsteuer für die fakturierten Leistungen in Rechnung gestellt werden.

Ist der Kooperationspartner Unternehmer (z.B. nicht gemeinnütziger Verein) und zum Vorsteuerabzug berechtigt, kann dieser die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer wieder als Vorsteuer geltend machen.
Behandlung Dienstnehmer beim Kooperationspartner:

Wird der Dienstnehmer beim Kooperationspartner angestellt, sind die üblichen Sozialabgaben selbstverständlich zu entrichten.

Allerdings ist eine Kommunalsteuerbefreiung wie beim Tourismusverband nicht möglich.

Bei einer Weiterverrechnung wird daher auf alle Fälle auch die Kommunalsteuer anteilig weiterzuverrechnen sein. 

Ist der Kooperationspartner Unternehmer im Sinne des UStG, besteht Umsatzsteuerpflicht für die erbrachten Leistungen an den Tourismusverband.

Die weiterverrechneten anteiligen Lohnabgaben sind mit 20 % Umsatzsteuer zu verrechnen, außer der Kooperationspartner ist als Kleinunternehmer unter der relevanten Umsatzgrenze von € 30.000,00 netto per anno. 

Sofern die erbrachten Leistungen gänzlich dem unternehmerischen Bereich beim Tourismusverband zuzuordnen sind, kann ein 100%iger Vorsteuerabzug, bei Vorliegen der umsatzsteuerrechtlichen Voraussetzungen, vorgenommen werden. 

Ist der Tourismusverband jedoch selbst Kleinunternehmer bzw. ist der nichtunternehmerische Bereich betroffend, steht kein Vorsteuerabzug zu und kann der Tourismusverband die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer geltend machen.

Sollte der Tourismusverband keine weiteren Dienstnehmer beschäftigen, wird ein 100%iger Vorsteuerabzug wohl nicht möglich sein, da es sich bei den erbrachten Leistungen auch um hoheitliche Aufgaben des Tourismusverbandes handeln wird.

Grundsätzliche Überlegungen:

Bei der Verrechnung ist in allen Fällen zu berücksichtigen, dass ein angemessener Stundensatz angesetzt wird. 

Bei der Ermittlung des Stundensatzes sind neben dem laufenden Gehalt und den Sonderzahlungen, auch die Lohnnebenkosten (SV-Dienstgeberanteile, Dienstgeberbeitrag, Kommunalsteuer, Beiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse), als auch die Abwesenheitszeit (Krankenstand, Urlaub, Fortbildung, usw.) zu berücksichtigen. 

Es empfiehlt sich die Ausarbeitung einer Vereinbarung, welche alle Eventualitäten möglichst berücksichtigt. 

Wir empfehlen darüber hinaus, im Vorhinein die steuerlichen Vertreter des Tourismusverbandes bzw. des Kooperationspartners mit der Angelegenheit zu befassen, damit von Beginn an auch die richtige steuerliche Behandlung tatsächlich umgesetzt wird. 

Natürlich erhebt sich die grundsätzliche Frage, wer das allgemeine Arbeitgeberrisiko tragen sollte, ob es also für den Tourismusverband – abgesehen von steuerlichen Überlegungen – attraktiver ist, einen eigenen Angestellten zu haben, und dessen Leistungen weiterzuverrechnen, als mit „Leihpersonal“ zu arbeiten. 

Ob die Umsatzsteuer zum Kostenfaktor würde, ist im Einzelfall unter Berücksichtigung der konkreten steuerlichen Situation zu entscheiden. 
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